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D ie Niederspannungs-Installati-
onsverordnung (NIV; SR 
734.27) regelt die Vorausset-

zungen für das Arbeiten an elektri-
schen Niederspannungsinstallationen 
und die Kontrolle dieser Installatio-
nen. Die Verordnung überträgt dem 
ESTI vielfältige Aufgaben. Dazu gehö-
ren unter anderem die Erteilung (und 
der Widerruf ) von Installations-, 
Ersatz- und Kontrollbewilligungen, 
die Anerkennung der Gleichwertigkeit 
von ausländischen elektrotechnischen 
Ausbildungen mit einem in der Schweiz 
reglementierten Beruf des Elektro-In-
stallationsgewerbes, das Durchführen 
von Prüfungen für Personen, die Trä-
ger einer eingeschränkten Installati-

onsbewilligung werden möchten sowie 
das Durchsetzen der periodischen Ins-
tallationskontrolle. Darüber hinaus 
legt das ESTI besonderen Wert auf die 
Information der Branche und der 
Öffentlichkeit. Es veröffentlicht daher 
regelmässig Mitteilungen, die sich mit 
ausgewählten Themen zur NIV befas-
sen. 

Im Brennpunkt: 
Gleichwertigkeiten von 
ausländischen Ausbildungen
Für die Voraussetzungen und das Ver-
fahren zur Prüfung der Gleichwertig-
keit von ausländischen Ausbildungen 
wird auf die beiden ESTI-Mitteilungen 
«Anerkennung von ausländischen 
elektrotechnischen Berufsqualifikatio-
nen» und «Elektroinstallationen durch 
Dienstleistungserbringende aus der 
EU/EFTA» verwiesen.

Anerkennung der Gleichwertig-
keit von Niedergelassenen
Im Berichtsjahr 2018 hat das ESTI wie-
derum eine stattliche Anzahl von 
Gesuchen um Anerkennung der Gleich-
wertigkeit betreffend Niedergelassene 
behandelt. Insgesamt waren über das 
ganze Jahr 576 Gesuche zu behandeln. 
Bis Ende Jahr wurden davon insgesamt 
324 (Vorjahr: 156) Gesuche erledigt.

Die Überwiegende Zahl der Gesuche 
stammt aus den umliegenden Ländern 
Deutschland, Frankreich und Italien. 
Insgesamt wurden 9 (11) Gesuche aus 
Drittstaaten erledigt.

Dienstleistungserbringer aus 
EU/EFTA-Staaten
Das Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation SBFI hat dem 
ESTI 2018 33 (42) neue Gesuche weiter-
geleitet. Dabei wurde eine Eignungsprü-
fung verfügt, die restlichen Gesuche 
erfüllten die Voraussetzungen für die 
prüfungslose Bewilligungserteilung. 
Zudem wurden insgesamt 66 (32) Gesu-
che um Erneuerung der Bewilligung für 
Dienstleister gestellt und auch bewilligt.

Im Berichtsjahr erfolgten 2 (5) Straf-
anzeigen wegen Verletzung der Melde-
pflicht durch die Dienstleister.

Übrige Aufsichtstätigkeiten des 
ESTI im Bereich der Nieder-
spannungsinstallationen
Das ESTI hat in Ausführung der NIV 
auch seine weiteren Aufsichtsaufgaben 
wahrgenommen. Insbesondere hat das 
ESTI mit den angekündigten systema-
tischen Inspektionen der Installations-
bewilligungen begonnen. Es wird dazu 
auf die Mitteilung «Teilrevision der 
NIV», publiziert im Bulletin 12/2017, 
verwiesen.

Installations- und 
Kontrollbewilligungen
In Zahlen ergibt sich bezüglich Instal-
lations- und Kontrollbewilligungen fol-
gendes Bild:

 zGültige allgemeine Installationsbe-
willigungen: 5925 (Vorjahr 5902)
davon natürliche Personen: 1448 (1413)
davon Betriebe: 4477 (4489)

Elektrische Installationen – aber sicher! | Das Eidgenössische Starkstrominspek-
torat hat 2018 wiederum eine grosse Anzahl von Gesuchen um Anerkennung der 
Gleichwertigkeit behandelt. Von den 675 offenen bzw. im Berichtsjahr einge-
reichten Gesuchen von Dienstleistern und Niedergelassenen wurden 423 behan-
delt. Daneben hat das ESTI auch in allen anderen Bereichen seine Aufsichtstätig-
keit für die Sicherheit der elektrischen Niederspannungsinstallationen wahr- 
genommen.  

Niederspannungs-
Installationsverordnung 
Jahresbericht 2018
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 zGültige Ersatzbewilligungen: 16 (23)
 zGültige Kontrollbewilligungen: 2666 
(2628)
davon natürliche Personen: 899 (909)
davon Betriebe: 1767 (1719)

 zWiderrufene allgemeine Installati-
onsbewilligungen: 1 (3)

 z Inspizierte Träger von allgemeinen 
Installationsbewilligungen: 475

 z Inspizierte Träger von Kontrollbe-
willigungen: 513 (556)

Strafanzeigen 
Strafanzeigen werden in Anwendung 
von Art. 42 NIV wegen Installationsar-
beiten ohne Bewilligung (Bst. a), Kont-
rollen ohne Bewilligung (Bst. b) und 
Pflichtverletzungen eines Bewilli-
gungsinhabers (Bst. c) entgegenge-
nommen. Ergibt die Untersuchung ein 
möglicherweise strafbares Verhalten, 
erfolgt eine formelle Strafanzeige an 
das Bundesamt für Energie BFE, wel-
ches grundsätzlich verfolgende und 
urteilende Verwaltungsbehörde im 
Sinne des Bundesgesetzes über das 
Verwaltungsstrafrecht (SR 313.0) ist 
(vgl. Art. 57 Abs. 1 des Elektrizitätsge-
setzes [SR 734.0]).

 z Eingegangene Strafanzeigen total: 
74 (Vorjahr: 98)

 z Erfolgte Strafanzeigen an das BFE: 
34 (76)
Davon für Installieren ohne Bewilli-

gung: Total 20, davon Inländer 18 (30/27)
Davon für Kontrollieren ohne Bewil-

ligung: Total 2, davon Inländer 2 (5/5)
Davon für Pflichtverletzungen: Total 

37, davon Inländer 36 (41/38)

Prüfungen für designierte 
Träger einer eingeschränkten 
Bewilligung 
Es wurden folgende Prüfungen für 
designierte Träger einer eingeschränk-
ten Bewilligung, gestützt auf die Ver-
ordnung des UVEK über elektrische 
Niederspannungsinstallationen (SR 
734.272.3), durchgeführt:

 z Total durchgeführte Prüfungen: 611 
(Vorjahr: 593)
Davon bestanden: 453 (457).

Durchsetzung der periodischen 
Installationskontrolle
Dem ESTI werden gestützt auf Art. 36 
Abs. 3 NIV Fälle von Netzbetreiberin-
nen überwiesen, in welchen der Eigen-
tümer der Installation die periodische 
Installationskontrolle trotz Aufforde-
rung nicht durchgeführt und mit einem 

Sicherheitsnachweis abgeschlossen 
hat. Das ESTI setzt die periodische 
Kontrolle mittels administrativer 
Massnahmen bis hin zur Vollstreckung 
mittels Ersatzvornahme oder Zwang 
(vgl. Art. 41 Abs. 1 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes; SR 172.021) durch. 
Dabei ergibt sich folgendes Bild:

 z Mahnungen an Eigentümer: 5019 (6504)
 z Verfügungen an Eigentümer: 1253 (1540)
 z Strafanzeigen wegen Missachtung 
der Verfügung: 301 (375)

 z Angedrohte Vollstreckungsverfü-
gungen: 159 (375)

 z Vollstreckungsverfügungen: 133 (298)
 z Zwangsweise Vollstreckungen: 144 
(78)

 z Abgeschlossene Fälle: 5063 (6088)

ESTI-Mitteilungen
Das ESTI veröffentlicht regelmässig 
Mitteilungen zu Themen aus der NIV. 
Unter www.esti.admin.ch wurden fol-
gende Texte publiziert:

 z Koordination der Überwachungs-/
Inspektionstätigkeiten zwischen 
dem ESTI und der Schweizerischen 
Akkreditierungsstelle SAS
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Mess- und Prüfprotokolle fehlen
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist nicht komplett
Relevante aktuelle technische Norm NIN ist nicht vorhanden
Im Mess- und Prüfprotokoll erwähnte technische Normen (EN 61439, 60204, 50160) sind nicht vorhanden
Fragen / Antworten des Bundesamtes für Energie (BFE) zur NIV (Fact-Sheets) sind zu wenig bekannt
Es besteht Unklarheit darüber, ob auch für die Mängelbehebung ein Sicherheitsnachweis 
erstellt werden muss
Es besteht Unsicherheit darüber, ob nach erfolgter Mängelbehebung eine Nachkontrolle erforderlich ist
Es besteht Unklarheit darüber, ob die Frist für die Behebung von Mängeln überwacht werden muss
Weiterbildung ist ungenügend
Messgeräte Kalibrierung
Tatsachen, die eine Änderung der Kotrollbewilligung erfordern, werden dem ESTI nicht gemeldet
Grundsatz der Unabhängigkeit der Kontrollen (Art. 31 NIV) ist verletzt

Bild 1 Bewilligungen total und inspiziert.

Bild 2 Festgestellte Mängel bei Inspektion K-Bewilligungen.
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 z Aufforderung zur periodischen Kon-
trolle

 z Totalrevision der Departementsver-
ordnung zur NIV

 z Teilrevision der NIV: Kontrollperio-
den

 z Verkauf von Elektromaterial und 
Laieninstallationen

 zWeiterbildung für Bewilligungsträ-
ger

 zMeldepflicht und Kontrollen bei 
PV-Anlagen

 zÜberprüfung der Inhaber einer all-
gemeinen Installationsbewilligung

 z Service- und Reparaturarbeiten an 
bestimmten Anlagen.

Hervorzuheben ist zudem die am  
17. Januar 2019 publizierte Ausnahme-
bewilligung des ESTI zur Meldepflicht 
nach Art. 23 NIV.

Beurteilung und Ausblick 
Die Zahl der allgemeinen Installations-
bewilligungen und Kontrollbewilligun-
gen hat sich gegenüber dem Vorjahr 
kaum verändert. Es kann weiterhin 
davon ausgegangen werden, dass die 
Bedürfnisse des Marktes mit der aktuel-
len Anzahl an Bewilligungen abgedeckt 
sind.

Die Zahl der behandelten Gesuche 
um Prüfung der Gleichwertigkeit von 
Berufsqualifikationen von Personen mit 
einer ausländischen elektrotechnischen 
Ausbildung ist gegenüber dem Vorjahr 
wieder massiv gestiegen (von 230 auf 
423). Es ist damit zu rechnen, dass die 
Anzahl der neuen Gesuche weiterhin 
hoch bleibt. Betrachtet man die Gesu-
che der Dienstleistungserbringer, so ist 
die Anzahl der neuen Gesuche leicht 
gesunken, während sich die Anzahl der 

Erneuerungen verdoppelt hat. Ob sich 
daraus ein Trend entwickelt – und wel-
cher –, ist schwierig vorauszusagen.

Sowohl bei den Inspektionen als auch 
bei der Durchsetzung von periodischen 
Kontrollen resultieren im Wesentlichen 
tiefere Zahlen als im letzten Jahr, was 
hauptsächlich durch die Informatiksys-
temumstellung beim ESTI bedingt ist. 
In diesem Bereich ist 2019 wieder eine 
Zunahme zu erwarten. Herauszuheben 
ist hingegen die Verdoppelung der 
zwangsweisen Vollstreckungen bei peri-
odischen Kontrollen. Sie ist die Folge 
der nicht unwesentlichen Zahl Vollstre-
ckungsverfügungen, bei welchen der 
Eigentümer nicht kooperiert.

Autoren
Richard Amstutz, Leiter Rechtsdienst
Daniel Otti, Geschäftsführer

Installazioni elettriche, ma in sicurezza! | Nel 2018 l’Ispettorato federale degli impianti a corrente 
forte ha nuovamente trattato un elevato numero di domande di riconoscimento dell’equivalenza. 
Sono state trattate 423 delle 675 domande, di fornitori di servizi e domiciliati, pendenti risp. presen-
tate nell’anno del rapporto. Oltre a ciò, l’ESTI ha svolto la propria attività di sorveglianza per la sicu-
rezza degli impianti elettrici a bassa tensione anche in tutti gli altri ambiti.

Les installations électriques, en toute sécurité ! | En 2018, l’Inspection fédérale des installations à 
courant fort a de nouveau traité un grand nombre de demandes de reconnaissance d’équivalence. 
Sur les 675 demandes ouvertes ou soumises l’année passée concernant des prestataires de services 
et des personnes établies, 423 ont été traitées. L’ESTI a également poursuivi son activité de surveil-
lance de la sécurité des installations électriques à basse tension dans tous les autres domaines.

Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione 
Rapporto annuale 2018

Ordonnance sur les installations à basse tension  
Rapport annuel 2018
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Il contributo completo è disponibile sul sito www.esti.admin.ch

Le texte complet est disponible sur notre site Internet www.esti.admin.ch


